
Model Release & TFP-Vertrag (Event) 
Fashion Runway Event for Newcomer 2026 
Datum des Events: Samstag, 17. Oktober 2026 

Ort des Events: [wird noch bekannt gegebem] 

Datum der Generalprobe: Freitag, 16. Oktober 2026 

§ 1 Vertragsparteien 
Veranstalter: 

Martin Gabert, Pixels Fotografie 

Löffelstraße 22-24, 70597 Stuttgart 

E-Mail: martin@pixels-fotografie.de 

Telefon: 0173 520 20 34 

(im Folgenden "Veranstalter" genannt) 

Model: 

Name: ____________________________________________________________________ 

 

Adresse: __________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: ___________________________________________________________ 

Geburtsdatum: 
______________________________________________________________ 

(im Folgenden "Model" genannt) 

(Bei Models unter 18 Jahren muss hier zusätzlich der/die Erziehungsberechtigte/r 
unterschreiben. Ein separates Zusatzblatt ist beigefügt.) 

§ 2 Gegenstand des Vertrages (TFP-Grundlage) 
1.​ Das Model bestätigt seine Teilnahme am Fashion Runway Event for Newcomer 

2026 am 17.10.2026 und an der Generalprobe am 16.10.2026. 
2.​ Das Model stimmt der Teilnahme an einem Casting Shoot zu, sofern es in die 

engere Auswahl kommt (Datum wird gesondert mitgeteilt). 



3.​ Das Model wird für seine Leistung nicht monetär vergütet (TFP – Time for 
Pictures). Die Entschädigung besteht ausschließlich aus den in § 5 festgelegten 
Bild- und Materialrechten. 

4.​ Der Veranstalter übernimmt die Kosten für Hair & Make-up sowie die 
organisatorische Durchführung der Show und des Casting Shoots. 

§ 3 Laufende Leistungen des Models 
1.​ Das Model verpflichtet sich zur uneingeschränkten, pünktlichen Teilnahme an der 

Generalprobe am 16.10.2026 und dem Event am 17.10.2026. 
2.​ Bei engerer Auswahl verpflichtet sich das Model zur pünktlichen Teilnahme am 

Casting Shoot. 
3.​ Das Model verpflichtet sich, die Anweisungen der Choreografie- und 

Backstage-Leitung strikt zu befolgen. 

§ 4 BILD- UND NUTZUNGSRECHTE DES VERANSTALTERS 
(KERNKLAUSEL) 

1.​ Das Model räumt dem Veranstalter hiermit alleinige, exklusive, zeitlich, räumlich 
und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrechte an sämtlichen erstellten 
Aufnahmen (im Folgenden "Aufnahmen" genannt) ein. Dies umfasst sowohl das 
Casting Shoot, die Generalprobe als auch das Event. 

2.​ Das Model erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter die Aufnahmen 
UNWIDERRUFLICH und ohne zusätzliche Vergütung in jeder erdenklichen Weise, 
in allen bekannten und zukünftigen Medien (Print, Online, Social Media, Werbung), 
zu kommerziellen und nicht-kommerziellen Zwecken verwenden und veröffentlichen 
darf. 

3.​ Der Veranstalter ist berechtigt, die Aufnahmen zu bearbeiten, umzugestalten und an 
Dritte (Designerin Vlada Dizik, Sponsoren, Presse, Blogger) zur Veröffentlichung 
freizugeben, ohne dass das Model hieraus weitere Ansprüche ableiten kann. 

§ 5 NUTZUNGSRECHTE DES MODELS (DIE GEGENLEISTUNG) 
1.​ Als Entschädigung für die in § 4 eingeräumten Rechte erhält das Model innerhalb 

von 5 Wochen nach dem Event folgende Materialen: 
○​ Mindestens 15 professionell bearbeitete, hochauflösende Fotos der 

Laufsteg-Auftritte und/oder des Casting Shoots. 
○​ Einen persönlichen Video-Zusammenschnitt (Show-Reel-Clip). 

2.​ Das Model erhält an diesem Material ein einfaches, zeitlich unbegrenztes 
Nutzungsrecht zur Eigenwerbung und Portfolio-Erweiterung. 

3.​ Die kommerzielle Nutzung der Aufnahmen durch das Model (z. B. Verkauf der 
Bilder an Dritte) ist ausdrücklich untersagt. 

§ 6 ZUSÄTZLICHE SPERRKLAUSEL (SCHUTZ DES VERANSTALTERS) 
1.​ Das Model verpflichtet sich, während der gesamten Veranstaltung (inkl. Proben, 

Casting Shoot und Backstage) gegenüber akkreditierten Dritten (Fotografen, 



Bloggern, Presse) keinerlei mündliche oder schriftliche Erlaubnis zur 
Bildveröffentlichung oder direkten Nutzung zu erteilen. 

2.​ Das Model wird Dritte, die eine Freigabe verlangen, ausdrücklich an den 
Veranstalter verweisen. 

3.​ Jede durch das Model direkt erteilte Freigabe an Dritte ist ungültig. Das Model haftet 
dem Veranstalter für daraus entstehende Schäden. 

§ 7 Schlussbestimmungen 
Das Model bestätigt, die TFP-Regelung und die unwiderrufliche und exklusive 
Übertragung aller Nutzungsrechte an den Veranstalter in § 4 verstanden und akzeptiert zu 
haben. 

                                             , den _________________________ 

 

 

______________________________________ 

Unterschrift Model 

 

Stuttgart, den _________________________ 

 

 

______________________________________ 

Unterschrift Veranstalter (Martin Gabert) 
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